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ÜBERSICHT

TEXTFESTSETZUNGEN

ABSCHRIFT

 1. Änderung

Bebauungsplan

"Kernstadt 8"

Gemarkung Kirchberg

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1.  ART DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 (1) Ziff. 1 BauGB)

Als Art der baulichen Nutzung wird im Ordnungsbereich 1 und 2a "Kerngebiet" (MK) gemäß § 7 BauNVO festgesetzt.

Als Art der baulichen Nutzung ist für den Ordnungsbereich 2, 3a und 3b "Mischgebiet" (MI) gemäß § 6 BauNVO festgesetzt.

Als Art der baulichen Nutzung ist für den Ordnungsbereich 4 "Allgemeines Wohngebiet" (WA)  gemäß § 4 BauNVO festgesetzt.

Zulässigkeiten - Ausnahmen (§ 1 (4 bis 9) BauNVO)

Im Ordnungsbereich 1 sind ab einschließlich dem 1. Obergeschoss Wohnungen zulässig (vgl. auch § 7 (2) Ziff. 7 BauNVO).

In den Ordnungsbereichen 2, 3a und 3b sind die in § 6 (2) BauNVO genannten Gartenbaubetriebe (Ziffer 6), Tankstellen (Ziffer 7) sowie Vergnügungsstätten

(Ziffer 8) nicht zulässig (§ 1 (5) BauNVO).

Im Ordnungsbereich 4 sind die in § 4 (3) BauNVO genannten Gartenbaubetriebe (Ziffer 4) und Tankstellen (Ziffer 5) nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

2.MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) Ziff. 1 BauGB)

Im Ordnungsbereich 1 wird die Zahl der Vollgeschosse auf mindestens III und maximal IV festgesetzt.

Im Ordnungsbereich 1 darf die Traufhöhe von 10,50 m - gemessen ab höchster angrenzender erschließender Verkehrsfläche - nicht überschritten werden.

In den Ordnungsbereichen 2, 2a, 3a und 3b  wird die Zahl der Vollgeschosse auf mindestens II und maximal III festgesetzt. In den Ordnungsbereichen 2,

2a und 3b darf die Traufhöhe von 7,50 m - gemessen ab höchster angrenzender erschließender Verkehrsfläche - nicht überschritten werden. Im

Ordnungsbereich 3a darf die maximal zulässige Traufhöhe von 9,00 m  nicht überschritten werden.

Die Firsthöhe von 13,50 m - gleicher Bezug wie Traufhöhe - darf in den Ordnungsbereichen 2, 2a, 3a und 3b  nicht überschritten werden.

Im Ordnungsbereich 4 wird die Zahl der Vollgeschosse auf maximal II festgesetzt.

Die Traufhöhe von 4,50 m sowie die Firsthöhe von 10,50 m - gemessen ab höchster angrenzender erschließender Verkehrsfläche - dürfen im

Ordnungsbereich 4 nicht überschritten werden.

3.BAUWEISE (§ 9 (1) Ziff. 2 BauGB)

In den Ordnungsbereichen 1, 2, 2a, 3a und 3b  ist die geschlossene Bauweise nach § 22 (3) BauNVO festgesetzt.

Im Ordnungsbereich 4 ist die offene Bauweise nach § 22 (2) BauNVO festgesetzt.

4.STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN (§ 9 (1) Ziff. 2 BauGB)

Die längsten Teile der Traufe (Hauptfirstrichtung) sind in der durch das Symbol ↔ festgesetzten Richtung zu erstellen.

5.NEBENANLAGEN (§ 9 (1) Ziff. 4 BauGB)

Im Ordnungsbereich 2a sind Flächen gem. § 9 (1) Ziff. 4 BauGB dargestellt, hier sind Garagen (Ga), sowohl in offen, als auch geschlossen und Stellplätze

(St) zulässig.

Die Umgrenzung dieser Flächen stellt gleichzeitig, die festgesetzte Baulinie für diese Anlagen dar.

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Für Garagen ist eine Dachneigung von 0°-25° zulässig, Carports sind nur mit Flachdächern zulässig, im Übrigen gilt die nachfolgend angeführte

Gestaltungssatzung.

Im Hinblick auf die Gestaltung baulicher Anlagen im Kernbereich hat die Stadt Kirchberg eine Erhaltungs- und Gestaltungssatzung aufgestellt. Auf die

Vorgaben der vorgenannten Satzung wird verwiesen. Bei der Hochbauplanung sind die gestalterischen Anforderungen an die Bauwerke entsprechend zu

beachten.

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Stadtrat Kirchberg hat am 25.03.2014 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die

vorliegende 1. Änderung des Bebauungsplanes „Kernstadt 8“

beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 12.06.2014

öffentlich bekannt gemacht.

55481 Kirchberg, den 19.10.2015

STADT KIRCHBERG

4. AUSFERTIGUNG

Es wird bescheinigt, dass die nebenstehende Planzeichnung Gegenstand

des Planaufstellungsverfahrens war, dass die textlichen und

zeichnerischen Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplanes

„Kernstadt 8“ mit dem Willen des Stadtrates Kirchberg übereinstimmen und

dass die für die Normgebung gesetzlich vorgeschriebenen

Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

55481 Kirchberg, den 19.10.2015

STADT KIRCHBERG

3. SATZUNGSBESCHLUSS

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Kernstadt 8“ wurde am

02.06.2015 vom Stadtrat Kirchberg gemäß § 24 GemO und § 10 Abs. 1

BauGB als Satzung beschlossen.

55481 Kirchberg, den 19.10.2015

STADT KIRCHBERG

    (Dienstsiegel)

gezeichnet: Udo Kunz

Stadtbürgermeister

5. BEKANNTMACHUNG/INKRAFTTRETEN

Der Beschluss der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Kernstadt 8“ als

Satzung ist am 22.10.2015 gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt

gemacht worden mit dem Hinweis, dass die Änderung des

Bebauungsplanes während der Dienststunden bei der

Verbandsgemeindeverwaltung Kirchberg (Hunsrück), Marktplatz 5, 55481

Kirchberg, von jedermann eingesehen werden kann.

Mit dieser Bekanntmachung ist die 1. Änderung des Bebauungsplanes

„Kernstadt 8“ am 22.10.2015 in Kraft getreten.

55481 Kirchberg, den 27.10.2015

STADT KIRCHBERG

2. BETEILIGUNGSVERFAHREN

a) Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Kernstadt 8“

wurde am 25.03.2014 vom Stadtrat Kirchberg gebilligt. Für die

Planänderung wurde ein vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB

festgelegt.

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte nach

Bekanntmachung vom 12.06.2014 durch öffentliche Auslegung der

Planunterlagen in der Zeit vom 20.06.2014 bis einschließlich

21.07.2014. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben

vom 05.06.2014 mit einer Frist bis zum 21.07.2014.

Die Würdigung der hierbei eingegangenen Stellungnahmen gemäß § 1

Abs. 7 BauGB erfolgte mit Beschluss des Stadtrates Kirchberg vom

07.08.2014.

b) Mit Beschluss vom 15.04.2015 wurden vom Stadtrat Kirchberg

Änderungen am Planentwurf festgelegt, weshalb eine erneute

Beteiligung nach § 4a Abs. 3 BauGB durchgeführt wurde. Die

Beteiligungsfrist wurde verkürzt und es wurde bestimmt, dass

Stellungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen

abgegeben werden können (§ 4a Abs. 3 Satz 2 und 3 BauGB).

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte nach

Bekanntmachung vom 30.04.2015 durch öffentliche Auslegung der

Planunterlagen in der Zeit vom 08.05.2015 bis einschließlich

22.05.2015. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben

vom 27.04.2015 mit einer Frist bis zum 22.05.2015.

Die Würdigung der hierbei eingegangenen Stellungnahmen gemäß § 1

Abs. 7 BauGB erfolgte mit Beschluss des Stadtrates Kirchberg vom

02.06.2015.

55481 Kirchberg, den 19.10.2015

STADT KIRCHBERG

Sonstige Planzeichen

Grenze des Änderungs- und Ergänzungs-

bereiches des Bebauungsplanes

( § 9 (7) BauGB )

Stadt Kirchberg

Marktplatz 5

55481 Kirchberg / Hunsrück

Tel.  06763/910700

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Grenze des räumlichen Geltungs-

bereiches des ursprünglichen Bebauungsplanes

Grundflächenzahl GRZ

Verkehrsfläche mit Zweckbestimmung

0,6 - 1,0

Art der baulichen Nutzung

( § 9 (1) Ziff. 1 BauGB)

Maß der baulichen Nutzung

( § 9 (1) Ziff. 1 BauGB )

Verkehrsflächen

( § 9 (1) Ziff. 11 BauGB )

Geschoßflächenzahl GFZ

MK = Kerngebiet

Zahl der VollgeschosseII - III

2a

geschlossene Bauweiseg

V Mischsverkehrsfläche (Fussgänger/Pkw)

1,2  -  3,0

Nummerierung Ordnungsbereiche2

MI = Mischgebiet2

Nebenanlagen

( § 9 (1) Ziff. 4 BauGB )

Baulinie

Umgrenzung von Flächen für Neben-

anlagen, Stellplätze (St) und Garagen

(Ga), bei Garagen (offen oder

geschlossen) gleichzeitig die Baulinie

NUTZUNGSSCHABLONEN

Baugebiet

Grundflächenzahl

Bauweise

MI

0,6

g

Dachneigung: 35° - 50°

TH:  max.   7,50 m

FH:  max. 13,50 m

Ordnungsbereich 2:

Geschossflächenzahl

1,2

Zahl Vollgeschosse

II - III

Baugebiet

Grundflächenzahl

Bauweise

MK

1,0

g

Dachneigung: 35° - 50°

TH:  max. 10,50 m

FH:  max. 14,50 m

Ordnungsbereich 1:

Geschossflächenzahl

4,0

Zahl Vollgeschosse

III - IV

Baugebiet

Grundflächenzahl

Bauweise

MK

1,0

g

Dachneigung: 35° - 50°

TH:  max.   7,50 m

FH:  max. 13,50 m

Ordnungsbereich 2a:

Geschossflächenzahl

3,0

Zahl Vollgeschosse

II - III

Baugebiet

Grundflächenzahl

Bauweise

MI

0,8

g

Dachneigung: 35° - 50°

TH:  max.   7,50 m

FH:  max. 13,50 m

Ordnungsbereich 3b:

Geschossflächenzahl

2,4

Zahl Vollgeschosse

II - III

Baugebiet

Grundflächenzahl

Bauweise

MI

0,8

g

Dachneigung: 35° - 50°

TH:  max.   9,00 m

FH:  max. 13,50 m

Ordnungsbereich 3a:

Geschossflächenzahl

2,4

Zahl Vollgeschosse

II - III

Baugebiet

Grundflächenzahl

Bauweise

WA

0,4

o

Dachneigung: 35° - 50°

TH:  max.   4,50 m

FH:  max. 10,50 m

Ordnungsbereich 4:

Geschossflächenzahl

0,8

Zahl Vollgeschosse

II
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Stadtbürgermeister
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Stadtbürgermeister
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Stadtbürgermeister

   (Dienstsiegel)

...........................

     (Udo Kunz)

Stadtbürgermeister

BEGLAUBIGUNGSVERMERK

Hiermit wird amtlich beglaubigt, dass die vorliegende Abschrift mit dem

Original der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Kernstadt 8“ -Planurkunde

u.a. mit Planzeichnung, Zeichenerklärung, Nutzungsschablone und

Textfestsetzungen - übereinstimmt

55481 Kirchberg, den

Stadt Kirchberg


